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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.04.1994

Rechtssatz

Entgegen der Au-assung des Berufungswerbers ist im gegenständlichen Fall keine Verfolgungsverjährung eingetreten,

da es sich bei Anlagen gemäß §38 Abs1 Wasserrechtsgesetz um solche handelt, die als Wasseranlagen im Sinne des

§137 Abs4 Wasserrechtsgesetz in der Fassung vor der Novelle 1990, BGBl. Nr. 252/1990, gelten. Weiters ist im

gegenständlichen Fall keine Strafbarkeitsverjährung gemäß §31

Abs3

VStG eingetreten, da §137 Abs4 Wasserrechtsgesetz in der Fassung vor der Novelle 1990, BGBl. Nr. 252/1990, sich nicht

ausschließlich auf die Verfolgungsverjährung bezieht. An dieser Beurteilung vermag auch §137 Abs9

Wasserrechtsgesetz, in der Fassung der Novelle BGBl. Nr. 252/1990, nichts zu ändern.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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